
 → Wie Sie Ihre Arbeitnehmer korrekt anmelden
 → Wie Sie die Beiträge vollständig berechnen
 → Hilfe bei Betriebsprüfungen

Versicherung und Beitrag

Arbeitgeber: Arbeitnehmer 
richtig versichern



Sicherheit für Ihre Mitarbeiter – Sicherheit für Sie
Als Arbeitgeber haben Sie verschiedene Pflichten. Sie müssen nicht nur 
monatlich das Gehalt an Ihre Beschäftigten überweisen. Auch Steuern und 
Sozialabgaben müssen gezahlt, die Entgeltunterlagen gepflegt und der 
 Arbeitsschutz gewährleistet werden.

Erfüllen Sie Ihre Aufgaben korrekt, sind Ihre Mitarbeiter rundum abge
sichert. Sie selbst haben bei den Betriebsprüfungen der Deutschen Renten
versicherung nichts zu befürchten.

Was Sie als Arbeitgeber wissen müssen, wie Sie Ihre Aufgaben erledigen 
und welche Hilfe Sie bekommen können, erfahren Sie in dieser  Broschüre.

Spezielle Informationen für Arbeitgeber bieten wir Ihnen auch unter 
www.deutscherentenversicherung.de und www.summasummarum.eu im 
Internet.

Sollten dennoch Fragen offenbleiben, können Sie sich gerne an uns wenden. 
Wir sind für Sie da.

408 17. Auflage (4/2023)

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.summa-summarum.eu
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Mitarbeiter richtig versichern
Als Arbeitgeber haben Sie unter anderem die Aufgabe, Verantwortung für 
die soziale Sicherheit Ihrer Beschäftigten zu übernehmen.

Dieser Verantwortung werden Sie gerecht, indem Sie
 → Ihre Mitarbeiter bei der zuständigen Einzugsstelle 

(gesetzliche Krankenkasse) an- und abmelden,
 → die Sozialabgaben für die Renten-, Kranken- und 

Pflege- sowie die Arbeitslosenversicherung berech-
nen und überweisen,

 → Jahresmeldungen mit den Beschäftigungszeiten 
 sowie den beitragspflichtigen Arbeitsverdiensten 
der Arbeitnehmer erstatten,

 → alle Mitarbeiter bei der gesetzlichen Unfallversiche-
rung der Berufsgenossenschaften anmelden und

 → bei Krankheit, in der Regel in den ersten sechs 
 Wochen, weiter das Gehalt zahlen.

Wenn Sie als Arbeitgeber erstmalig Mitarbeiter einstel-
len, fallen Ihnen diese Aufgaben sicher noch schwer. 
Hilfe können Sie zum Beispiel bei den Industrie- und 
Handelskammern (IHK) bekommen. Diese beraten Sie 
auch bei einer Existenzgründung. Mit unserer Broschüre 
wollen wir Ihnen helfen, Ihre Mitarbeiter korrekt an-
zumelden, die Beiträge vollständig zu berechnen und 
abzuführen sowie alle notwendigen Unterlagen rechts-

Lesen Sie dazu bitte 
weiter ab Seite 9.

Lesen Sie dazu bitte 
weiter auf Seite 25.
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sicher aufzubewahren. Wir wollen, dass eine Betriebs-
prüfung bei Ihnen den bestmöglichen Verlauf nimmt.

Mindestlohn beachten
Seit dem 1. Oktober 2022 gilt in Deutschland ein Mindest-
lohn von 12,00 Euro. Bei der Berechnung der Sozialver-
sicherungsbeiträge ist der Mindestlohn zu  beachten.

Versicherungspflicht immer zuerst prüfen
Bevor Sie Ihre Mitarbeiter bei der Einzugsstelle an-
melden, müssen Sie zunächst prüfen, ob diese über-
haupt versicherungspflichtig sind. Grundsätzlich sind 
Arbeitnehmer versicherungspflich tig in der Sozialver-
sicherung. Entscheidend für die Versicherungspflicht 
ist, dass tatsächlich eine abhän gige Beschäftigung aus-
geübt wird. Unter einer abhängigen Be schäftigung ist 
jede nicht selbständige Arbeit zu  verstehen.

Von einer abhängigen Beschäftigung ist auszugehen, 
wenn der Arbeitnehmer dem  Unternehmen gegenüber 
weisungsgebunden und in die Organisation des Betrie-
bes eingegliedert ist.

Unser Tipp:

Weisungsgebunden bedeutet, dass der Mitarbeiter
→  nicht selbst den Arbeitsort, die Arbeitszeit und 

 Arbeitsdauer bestimmt,
→  keine eigene Betriebsstätte unterhält, 
→  kein Unternehmerrisiko trägt und 
→  Lohn oder Gehalt – statt Honorar oder 

 Werkvergütung – erhält.

Auf die tatsächlichen Verhältnisse kommt es an
Bei der Abgrenzung einer selbständigen Tätigkeit von 
einer abhängigen Beschäftigung kommt es nicht auf die 
vertraglichen Vereinbarungen an. Bei der Beurteilung 
spielen die tatsächlichen Verhältnisse die entscheidende 
Rolle.

Mehr zum Thema 
„Betriebsprüfung“ 
erfahren Sie ab 
Seite 26.

Mehr zum Mindest-
lohn in Ausgabe 
3/2022 der „summa 
sum ma rum“, siehe 
Seite 27.

Mehr zum Thema 
„Versicherung“ 
unter www.summa-
summarum.eu, 
siehe auch Seite 27.

http://www.summa-summarum.eu
http://www.summa-summarum.eu
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Bitte lesen Sie 
auch das Kapitel 
„So überweisen Sie 
Beiträge richtig“.

Die Formulare  finden 
Sie unter www.
deutsche-renten 
versicherung.de 
unter der Rubrik 
Experten, Formular-
suche.

Die Beurteilung, ob eine versicherungspflichtige abhän-
gige Beschäftigung oder eine nicht versicherungspflich-
tige selbständige Tätigkeit vorliegt, kann schwierig sein. 
Wer sicher  gehen will, kann bei der Clearingstelle der 
Deutschen Rentenversicherung Bund ein sogenanntes 
Status feststellungsverfahren beantragen.

Darüber hinaus sind auch die gesetzlichen Krankenkas-
sen als Einzugsstellen der Sozialversicherungsbeiträge 
in Zweifelsfällen die richtigen Ansprechpartner.

Für Familienangehörige existiert ein obligatorisches 
Anfrageverfahren, welches mit der Anmeldung des 
Arbeitnehmers bei der Einzugsstelle ausgelöst wird.

Bei Versicherungspflicht müssen Sie die Ar beit neh mer-
anteile der Beiträge an die Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie die Arbeitslosenversicherung 
vom Lohn oder Gehalt des Mitarbeiters einbehalten und 
zusammen mit Ihrem Arbeitgeberanteil an die Einzugs-
stelle überweisen.

Bitte beachten Sie: 
Die Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
 Sozialversicherung kann weder durch einen 
schriftlichen noch durch einen mündlichen Ver
trag ausgeschlossen werden. Sie besteht auf
grund gesetzlicher Vorschriften.

Sonderregelungen für Azubis
Auszubildende sind stets versicherungspflichtig – auch 
wenn sie während ihrer Berufsausbildung keinen Lohn 
erhalten. Übersteigt der monatliche Arbeitsverdienst des 
Auszubildenden 325 Euro nicht, so zahlen Sie sowohl 
Ihren Anteil als auch den des Auszubildenden. Darüber 
hinaus wird ein zusätzlicher Arbeitnehmerbeitrag zur 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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Krankenversicherung erhoben, den Sie als Arbeitgeber 
für die Azubis erbringen müssen.

Zur Pflegeversicherung ist ein Beitragszuschlag für 
Kinder lose zu zahlen. Dieser Zuschlag fällt aber erst 
ab dem 23. Geburtstag eines Arbeitnehmers an.

Minijobber
Arbeitnehmer, die in einer geringfügig entlohnten 
Beschäftigung stehen, sind grundsätzlich rentenver-
sicherungspflichtig.

Unser Tipp:

Mehr über die Beschäftigung von Arbeitnehmern auf 
 Minijob-Basis können Sie in unserer Broschüre 
„Minijob – Midijob: Bausteine für die Rente“ nach-
lesen. Unser Broschürenangebot finden Sie im 
Internet (www.deutsche-rentenversicherung.de).

Arbeitgeberzuschuss für betriebliche Altersversorgung
Werden Beiträge zu Gunsten einer kapitalgedeckten 
Altersversorgung aus einer Entgeltumwandlung gezahlt, 
müssen Sie 15 Prozent des umge wandelten Entgelts 
zusätzlich zum Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen 
Altersversorgung zahlen. Für Entgeltumwandlungs-
verträge, die vor dem 1. Januar 2019 abgeschlossen 
wurden, ist der Zuschuss seit dem 1. Januar 2022 zu 
zahlen.

Beschäftigung von Flüchtlingen
Wollen Sie einen Flüchtling beschäftigen, müssen Sie 
neben den ganz normalen versicherungs-, beitrags- 
und melderechtlichen Vorschriften auch die besonderen 
Regelungen des Asylgesetzes, des Aufenthaltsgesetzes 
und der Beschäftigungsverordnung beachten.

Bei Flüchtlingen wird je nach Stand des Asylverfahrens 
zwischen folgenden Personenkreisen unterschieden:

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/minijobs_midijobs_bausteine_fuer_die_rente.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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 → Asylsuchende mit noch nicht abgeschlossenem 
Verfahren (Aufenthaltsgestattung liegt vor)

 → Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die 
aber aus zum Beispiel humanitären Gründen nicht 
abgeschoben werden können (geduldeter Aufent-
haltsstatus)

 → Anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis

Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung und geduldete 
Personen können nicht ohne Weiteres beschäftigt 
werden, sie benötigen eine Arbeitserlaubnis der Aus-
länderbehörde.

Anerkannte Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis 
dürfen ohne Einschränkung einer Beschäftigung nach-
gehen.

Beschäftigung von Rentnern
Wenn Sie einen Alters- oder Erwerbsminderungsrentner 
beschäftigen wollen, beachten Sie bitte die durch das 
Flexi-Rentengesetz eingeführten Regelungen. Danach 
sind Erwerbsminderungs- und Altersteilrentner in der 
Rentenversicherung grundsätzlich versicherungspflich-
tig. Altersvollrentner sind es nur bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze. Danach sind sie versicherungsfrei, 
können aber auf die Versicherungsfreiheit in der Ren-
tenversicherung verzichten.

Erreichen Rentner ihre Regelaltersgrenze und arbeiten 
weiter, sind sie in der Arbeitslosenversicherung ver-
sicherungsfrei. Bereits seit Juli 2014 können Sie Ihren 
Abeitnehmer über den Rentenbeginn hinaus rechtssi-
cher befristet weiterbeschäftigen. Die Befristung kann 
bei Bedarf auch mehrfach verlängert werden.

Bitte lesen Sie auch 
die Broschüre „Auf 
den Punkt gebracht: 
Versicherung“. 
Informationen zu 
den Hinzuverdienst-
möglichkeiten Ihrer 
Mitarbeiter finden 
Sie in der Broschü-
re „So viel können 
Sie hinzuverdienen“.

Weitere Informa-
tionen finden Sie 
auf der Internet-
seite der Bundes-
agentur für Arbeit.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachliteratur_Kommentare_Gesetzestexte/summa_summarum/e_paper_und_broschueren/broschueren/versicherung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachliteratur_Kommentare_Gesetzestexte/summa_summarum/e_paper_und_broschueren/broschueren/versicherung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachliteratur_Kommentare_Gesetzestexte/summa_summarum/e_paper_und_broschueren/broschueren/versicherung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/altersrentner_hinzuverdienst.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/altersrentner_hinzuverdienst.html
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So melden Sie Ihre Arbeitnehmer korrekt an
Als Arbeitgeber müssen Sie für jeden Mitarbeiter Meldungen zur Sozial
versicherung abgeben. Diese sind unter anderem erforderlich bei Beginn, 
Ende oder Unterbrechung einer Beschäftigung. 

Die erforderlichen Meldungen dürfen nur aus maschi-
nell geführten Gehaltsabrechnungsprogrammen erzeugt 
werden. Eine Alternative sind zugelassene Ausfüll hilfen. 
Über das maschinelle Meldeverfahren informieren Sie 
die Krankenkassen. Sie sind die Einzugsstelle für die 
 Sozialversicherungsbeiträge.

Unser Tipp:

Neben der Übermittlung von Daten aus zugelassenen 
Gehaltsabrechnungsprogrammen steht Ihnen die kos-
tenfreie Software sv.net zur Verfügung. Mehr hierzu 
erfahren Sie unter www.itsg.de im Internet.

Neue Mitarbeiter müssen Sie bei der zuständigen Kran-
kenkasse anmelden. Zuständig ist die Krankenkasse bei 
der Ihr Mitarbeiter versichert ist, soweit es sich um eine 
gesetzliche Krankenkasse handelt. Die Anmeldung muss 
mit der ersten Lohn- und Gehaltsabrechnung, spätestens 
innerhalb von sechs Wochen nach dem ersten Arbeits-
tag, abgegeben werden.

Mehr zur zuständi-
gen Krankenkasse 
auf der Seite 19.

http://www.itsg.de
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Bitte beachten Sie:
Bei der Meldung müssen Sie auch Ihre Firmen
adresse und Ihre achtstellige Betriebsnummer 
angeben. Sollte die Betriebsnummer noch nicht 
bekannt sein, wenden Sie sich bitte an die zustän
dige  Agentur für Arbeit.

Ihr Mitarbeiter muss ab 1. Januar 2023 Ihnen weder 
einen Sozialversicherungsausweis vorlegen noch seine 
Versicherungsnummer mitteilen. Die Versicherungs-
nummerabfrage erfolgt im DEÜV-Meldeverfahren.

Für Beschäftigte einiger Wirtschaftsbereiche muss eine 
Sofortmeldung, die nicht die „normale“ Anmeldung er-
setzt, abgegeben werden. Zu diesen Wirtschaftszweigen 
zählen beispielsweise das Bau-, das Schausteller-, das 
Gebäudereinigungs- und das Gaststättengewerbe. Unter 
Sofortmeldung versteht man eine Meldung spätestens 
zur Beschäftigungsaufnahme. Die Sofortmeldung wird 
direkt von der Datenstelle der Rentenversicherungs-
träger entgegengenommen.

Im Meldeverfahren wird mit dem Personengruppen-
schlüssel angegeben, zu welchem Personenkreis ein 
neuer Mitarbeiter gehört. Die Schlüsselzahl „101“ steht 
beispielsweise für versicherungspflichtig Beschäftigte 
ohne Besonderheiten.

Mit dem vierstelligen Beitragsgruppenschlüssel wird 
das Versicherungsverhältnis dokumentiert. Dazu wird 
in jeder der vier Stellen – in der Reihenfolge Kranken-, 
Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung – eine für 
den Beschäftigten jeweils zutreffende Ziffer angegeben. 
Für die zweite Stelle des Beitragsgruppenschlüssels bei-
spielsweise ist folgende Angabe möglich:

 → „1“ = voller Beitrag zur Rentenversicherung
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Unser Tipp:

Die notwendigen Schlüsselzahlen finden Sie unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de bei den Infos 
für Experten/Arbeitgeber & Steuerberater (Meldever-
fahren nach der DEÜV).

Ganz wichtig ist die Versicherungsnummer des Arbeit-
nehmers. Sie ist für die gesetzliche Rentenver sicherung 
ein un verzichtbares Ordnungsmerkmal.

Arbeitnehmer haben in der Regel bereits eine Versiche-
rungsnummer. Ist die Ver sicherungsnummer nicht 
bekannt, ist sie maschinell bei der Datenstelle der 
Rentenversicherung (DSRV) vom Arbeitgeber abzufra-
gen. Hierzu steht ein entsprechender Datensatz zur 
Verfügung. Die Rückmeldung enthält dann die Versiche-
rungsnummer oder den Hinweis, dass die Vergabe mit 
der Anmeldung erfolgt.

Der bis zum 31. Dezember 2022 ausgestellte Sozial-
versicherungsausweis ist künftig der Versicherungs-
nummernachweis, der als schlichtes Anschreiben 
übersandt wird.

Bitte beachten Sie:
Die Beschäftigten in Wirtschaftszweigen mit einer 
Sofortmeldepflicht (siehe Seite 10) müssen am 
Arbeitsplatz ihren Personalausweis, Pass, Pass
ersatz oder Ausweisersatz mitführen. 

Ende der Beschäftigung
Beendet ein Arbeitnehmer seine Tätigkeit in Ihrem 
Betrieb, so muss dies auch der Einzugsstelle gemeldet 
werden. Hier gilt: mit der nächstfolgenden Lohn- oder 

Die Abfrage erfolgt 
im Gehaltsabrech-
nungsprogramm.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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Gehaltsabrechnung abmelden, spätestens innerhalb von 
sechs  Wochen nach dem Beschäftigungsende. In der Ab-
meldung werden die Beschäftigungsdauer im laufenden 
Kalenderjahr und der beitragspflichtige Ver dienst einge-
tragen.

Unterbrechungen melden
Sie müssen auch melden, wenn eine Beschäftigung 
– etwa durch Krankheit – unterbrochen wird. Voraus-
setzung ist, dass der Mitarbeiter mindestens für einen 
vollen Kalendermonat Krankengeld oder Krankentage-
geld bekommen hat. Die Meldung muss innerhalb von 
zwei Wochen nach dem ersten Monat der Unterbrechung 
bei der Einzugsstelle eingehen.

Mit der Unterbrechungsmeldung wird der Einzugsstelle 
der letzte Tag der Lohn- oder Gehaltszahlung vor der 
Unterbrechung mitgeteilt.

Jahresmeldung
Für jeden Arbeitnehmer, der über den 31. Dezember 
eines Jahres hinaus beschäftigt wird, müssen Sie eine 
Jahresmeldung abgeben. Sie ist mit der nächstfolgenden 
Lohn- oder Gehaltsabrechnung fällig – spätestens aber 
bis zum 15. Februar des Folgejahres. In der Jahresmel-
dung werden die Beschäftigungsdauer im abgelaufenen 
Kalen derjahr und der beitragspflichtige Verdienst einge-
tragen.

Unser Tipp: 

Beendet ein Arbeitnehmer am 31. Dezember eines 
Jahres seine Tätigkeit, genügt eine Abmeldung. 
Eine Jahresmeldung muss dann nicht erfolgen.

Berichtigungsmeldungen gibt es nicht. Falsch gemeldete 
beitragspflichtige Einnahmen müssen Sie zunächst stor-
nieren und danach erneut in korrekter Form melden.
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Minijobber
Beschäftigen Sie einen sogenannten Minijobber müssen 
Sie diesen nicht bei seiner Krankenkasse (Einzugsstelle), 
sondern bei der Minijob-Zentrale melden. Mehr In for-
ma tionen zum Melde- und Beitragsverfahren für Mini-
jobber finden Sie unter www.minijob-zentrale.de im 
Internet.

Daten zur Unfallversicherung melden
Für jeden Arbeitnehmer müssen Sie die Betriebsnum-
mer der Berufsgenossenschaft, die Mitgliedsnummer des 
Arbeitgebers bei der Berufsgenossenschaft, die Gefahr-
tarifstelle, das Entgelt und die geleisteten Arbeitsstun-
den bescheinigen.

Hier bekommen Sie Hilfe
Sie haben noch nicht lange Ihren eigenen Betrieb? Sie 
wollen nur einen Arbeitnehmer anmelden? Wenn Ihnen 
der Aufwand zu hoch ist, können Sie sich auch helfen 
lassen. Zum Beispiel kann Ihr Steuerberater die Gehalts-
abrechnungen sowie das Melde- und Beitragsverfahren 
zur Sozialversicherung für Sie übernehmen.

Mehr zum Thema „Arbeitnehmer korrekt anmelden“ 
können Sie auch in der Broschüre „Auf den Punkt ge-
bracht: Meldungen“ nachlesen. Die Broschüre finden 
Sie unter www.summa-summarum.eu → Broschüren.

Mehr zur Unfallver-
sicherung erfahren 
Sie ab Seite 23.

http://www.minijob-zentrale.de
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachliteratur_Kommentare_Gesetzestexte/summa_summarum/e_paper_und_broschueren/broschueren/meldungen.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachliteratur_Kommentare_Gesetzestexte/summa_summarum/e_paper_und_broschueren/broschueren/meldungen.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/summa-summarum/summa-sumarum_node.html
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So berechnen Sie Beiträge
Für die Beitragsberechnung benötigen Sie den Bruttoverdienst, den 
 Abrechnungszeitraum und den Beitragssatz.

In der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt der 
 Beitragssatz zurzeit 18,6 Prozent. Für die Hälfte des 
 Beitrages muss der Arbeitnehmer, für die andere Hälfte 
müssen Sie als Arbeitgeber aufkommen.

Die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung werden zunächst getrennt vonein-
ander berechnet. Bei der Beitragsberechnung wird 
zwischen laufenden Einnahmen und einmaligen Zu-
wendungen unterschieden. In der Renten-, Arbeits-
losen- und Pflegeversicherung wird der Beitragssatz 
jährlich vom Gesetzgeber neu festgelegt.

Für die ge setzliche Krankenversicherung gilt seit dem 
1. März 2015 ein Beitrag von 14,6 Prozent. Für Ver-
sicherte entstehen nur dann höhere Kosten, wenn die 
jeweilige Krankenkasse einen Zusatzbeitrag erhebt. 
Dieser wird seit dem 1. Januar 2019 zu gleichen Teilen 
vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen.

Zur Pflegeversicherung zahlen kinderlose Arbeitnehmer 
(ab 23 Jahren) einen Zuschlag in Höhe von 0,35 Pro-
zent.

Mehr zum Thema 
„Beiträge“ unter 
www.summa-sum 
marum.eu, siehe 
auch Seite 27.

http://www.summa-summarum.eu
http://www.summa-summarum.eu
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So werden die Beiträge berechnet
Der beitragspflichtige Verdienst wird mit dem für die 
einzelnen Sozialversicherungszweige gültigen halben 
Beitragssatz multipliziert. Den Gesamtbeitrag ermitteln 
Sie durch Verdoppelung. In der Kranken- und Pflege-
versicherung sowie bei geringfügigen Beschäftigungen 
(sogenannte Minijobs) und Beschäftigungen innerhalb 
des Übergangsbereichs (sogenannte Midijobs) gelten 
Besonderheiten.

Die Summe der Arbeitnehmeranteile für die einzelnen 
Sozialversicherungszweige behalten Sie vom Bruttover-
dienst des Beschäftigten ein. Die Summe aller Beiträge 
(einschließlich Arbeitgeberanteile) zur Renten-, Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung ist dann der 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag.

Bitte beachten Sie:
Der Arbeitsverdienst wird nicht in unbegrenzter 
Höhe, sondern nur bis zur sogenannten Beitrags
bemessungsgrenze für die Beitragsberechnung 
herangezogen. Für den Teil des Arbeitsverdiens
tes, der darüber liegt, werden keine Beiträge 
erhoben.

Die Beitrags bemessungsgrenzen für die einzelnen 
Sozial versicherungszweige sind unterschiedlich und 
werden jährlich vom Gesetzgeber bekannt gegeben.

Im Jahr 2023 beträgt die Beitragsbemessungsgrenze 
in der gesetzlichen  Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung 87 600 Euro (in den alten Bundesländern) und 
85 200 Euro (in den neuen Bundesländern). In der 
 gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung beträgt 
sie 2023 bundeseinheitlich 59 850 Euro.

Näheres zur 
geringfügigen 
Beschäftigung 
und Beschäftigun-
gen innerhalb des 
Übergangsbereichs 
erfahren Sie in 
unserer Broschüre 
„Minijob – Midijob: 
Bausteine für die 
Rente".

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/minijobs_midijobs_bausteine_fuer_die_rente.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/minijobs_midijobs_bausteine_fuer_die_rente.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/minijobs_midijobs_bausteine_fuer_die_rente.html
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Bei der Berechnung der Beiträge spielt die richtige Zu-
ordnung der Verdienste zum jeweiligen Abrechnungs-
zeitraum eine entscheidende Rolle. Zuwendungen, die 
der Beschäftigte nicht für eine Arbeit in einem bestimm-
ten Zeitraum erhält, sind einmaliger Arbeitsverdienst. 
Dazu gehören beispielsweise Weihnachts- und Urlaubs-
gelder, Tantiemen und Gratifikationen. Einmal zahlungen 
werden bei der Beitragsberechnung dem Monat zu-
geordnet, in dem sie ausgezahlt werden. Der laufende 
Verdienst wird in dem Monat abgerechnet, in dem der 
Arbeitnehmer ihn erarbeitet.

Bitte beachten Sie:
Einmalzahlungen, die auf regelmäßige monatliche 
Zahlungen umgestellt werden, sind laufender 
Verdienst. Wollen Sie zum Beispiel das bisher im 
Dezember gezahlte Weihnachtsgeld künftig auf die 
zwölf Monate eines jeden Jahres aufteilen, so liegt 
ein laufender Arbeitsverdienst vor. 

„MärzKlausel“ bei Einmalzahlungen beachten
Für Einmalzahlungen, die in der Zeit vom 1. Januar bis 
31. März des Jahres ausgezahlt werden, gilt die soge-
nannte März-Klausel. Danach werden solche einmaligen 
Zuwendungen grundsätzlich dem letzten Abrechnungs-
zeitraum des Vorjahres zugeordnet. Voraussetzung ist, 
dass das Beschäftigungsverhältnis bereits im Vorjahr 
bestand und die Einmalzahlung zusammen mit dem 
laufenden Verdienst die anteilige Jahresbeitragsbemes-
sungsgrenze im Zeitpunkt der Zahlung übersteigt. 

Bei Beschäftigten, die in der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung pflichtversichert sind, gilt für die Er-
mittlung der Zuordnung die Beitragsbemessungsgrenze 
der Kranken- und Pflegeversicherung. Für privat oder 
freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmer gilt bei der 
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Zuordnung die Beitragsbemessungsgrenze der Renten- 
und Arbeitslosenversicherung.

Die Beachtung der „März-Klausel“ und die Zuordnung 
von Einmalzahlungen ist nicht einfach. Bitte lassen Sie 
sich im Bedarfsfall beraten.

Beiträge zur Unfallversicherung
Die Beiträge zur Unfallversicherung zählen nicht zum 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Sie müssen sie daher 
auch getrennt von den bisher genannten Beiträgen 
berechnen und dann an die zuständige Berufsgenossen-
schaft überweisen. Mehr zur Unfallversicherung finden 
Sie im Kapitel „So versichern Sie Ihre Arbeitnehmer 
gegen Unfälle“.

Insolvenzgeldumlage
Die Insolvenzgeldumlage (U3) gehört nicht zum Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag. Sie müssen sie aber 
zusammen mit ihm zahlen. Die Umlage beträgt 
0,06 Prozent des versicherungspflichtigen Arbeitsent-
gelts. Die Umlage tragen Sie als Arbeitgeber allein. Aus 
ihr wird im Fall der Fälle das Insolvenzgeld gezahlt.

Umlagen U1 und U2
Bei diesen Umlagen handelt es sich quasi um Versiche-
rungen, mit denen Sie sich als Arbeitgeber gegen die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und die Aufwendun-
gen für Mutterschaftsleistungen versichern. Mehr dazu 
erfahren Sie bei der zuständigen Krankenkasse und im 
Kapitel „Wie Sie die Verdienstfortzahlung sicherstellen“.

Steuern nicht vergessen
Steuern sind natürlich keine Beiträge. Vergessen Sie 
aber bitte nicht, dass neben den Beiträgen auch die 
Lohnsteuer für Ihren Mitarbeiter von Ihnen einbehalten 
werden muss und Sie diese an das Finanzamt der 
Betriebsstätte abführen müssen. Mehr dazu erfahren Sie 
beim zuständigen Finanzamt.
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So überweisen Sie Beiträge richtig
Als Arbeitgeber sind Sie dafür verantwortlich, dass die Sozialversiche
rungsbeiträge für Ihre Arbeitnehmer gezahlt werden. Sie müssen den 
Arbeitnehmeranteil vom Bruttoverdienst einbehalten und zusammen mit 
Ihrem eigenen Anteil überweisen.

Beiträge zur Sozialversicherung werden in ihrer voraus-
sichtlichen Höhe spätestens am drittletzten Bankarbeits-
tag des Monats fällig, in dem der Arbeitsverdienst erzielt 
wird. Ein nach der endgültigen Abrechnung verbleiben-
der Restbetrag muss zum nächs ten Fälligkeitstermin 
mitgezahlt werden. „Fällig“ bedeutet, dass diese Gelder 
der Einzugsstelle an diesem Tag zur Verfügung stehen, 
also als Gutschrift auf deren Konto eingegangen sein 
müssen.

Bitte beachten Sie:
Haben Sie den Arbeitnehmeranteil der Sozial
versicherungsbeiträge fälschlicherweise nicht 
vom Verdienst Ihres Mitarbeiters abgezogen, so 
können Sie diesen nur bei den nächsten drei Lohn 
oder Gehaltszahlungen einbehalten – danach nur 
dann, wenn dies ohne Ihr Verschulden passiert ist. 

Gehen die Beiträge 
nicht rechtzeitig 
ein, werden von 
der Einzugsstelle 
Säumniszuschläge 
berechnet.
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An wen müssen Sie die Beiträge zahlen?
Wie bereits im Kapitel „So melden Sie Ihre Arbeitneh-
mer korrekt an“ erläutert, ist die zuständige Kranken-
kasse die sogenannte Einzugsstelle. Zuständig ist die 
Krankenkasse, bei der Ihr Mitarbeiter versichert ist, so-
weit es sich um eine gesetzliche Krankenkasse handelt.

Die Einzugsstelle ist für alle Sozialversicherungsbeiträge 
zuständig. Sie müssen daher die Beiträge an die Kran-
kenkasse überweisen, bei der Sie Ihren Mitarbeiter auch 
angemeldet haben.

Ihr Mitarbeiter hat natürlich das Recht, im Laufe seiner 
Beschäftigung bei Ihnen, die Krankenkasse zu wechseln. 
Sie müssen dann den Sozialversicherungsbeitrag an die-
se Kasse überweisen.

Ist Ihr Mitarbeiter aber nicht Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse (zum Beispiel als privat Versicherter), 
können Sie bestimmen, welche Krankenkasse für seine 
 Beiträge Einzugsstelle sein soll. Dabei ist die Kranken-
kasse  vorrangig, bei der der Mitarbeiter zuletzt gesetz-
lich (freiwillig oder pflicht-)versichert war. Falls er noch 
nie in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert 
war, müssen Sie eine der Krankenkassen auswählen, die 
der Versicherte wählen könnte, wenn er versicherungs-
pflichtig wäre.

Als Arbeitgeber müssen Sie für jeden Verdienstabrech-
nungszeitraum bei der jeweiligen Einzugsstelle, bei der 
die Beschäftigten versichert sind, einen Beitragsnach-
weis für die Beschäftigten einreichen.
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Bitte beachten Sie:
Der Beitragsnachweis muss am fünftletzten 
Bankarbeitstag bei der Einzugsstelle vorliegen. 
Beitragsnachweise müssen elektronisch über
mittelt werden. 

Soll der Beitragsnachweis nicht nur für den laufen-
den Abrechnungsmonat, sondern auch für folgende 
Abrechnungsmonate gelten, können Sie den Beitrags-
nachweis als sogenannten Dauerbeitragsnachweis 
 kennzeichnen. Der Dauerbeitragsnachweis gilt so 
 lange, bis Sie der Einzugsstelle eine neue Beitrags-
höhe mitteilen oder der Mitarbeiter seine Beschäf-
tigung aufgibt.

Bitte beachten Sie:
Die Insolvenzgeldumlage müssen Sie im 
 monatlichen Beitragsnachweisdatensatz aus
weisen.

Zahlungen außerhalb des Gesamtsozialversicherungs
beitrags
Wie Sie Steuern, die Umlagen U1, U2 und U3 sowie die 
Beiträge zur Unfallversicherung richtig überweisen, 
erfahren Sie bei den zuständigen Stellen.

Mehr zur Unfall-
versicherung ab 
Seite 23.
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So pflegen Sie Ihre Entgeltunterlagen richtig
Als Arbeitgeber müssen Sie für jeden Mitarbeiter Entgeltunterlagen 
führen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Arbeitnehmer versiche rungs
pflichtig ist. Diese Unterlagen müssen daher auch für Minijobber geführt 
werden – selbst wenn diese sich von der Versicherungspflicht befreien 
lassen.

Zu den Entgeltunter lagen zu nehmen sind insbesondere:
 → Bescheide der Krankenkassen über die Feststellung 

der Versicherungspflicht,
 → Unterlagen, aus denen die Zusammensetzung der 

monatlichen Arbeitsver dienste hervorgeht (zum 
Beispiel Brutto-/Nettoabrechnungen, Stundenzettel, 
Fehlzeitenbelege),

 → Meldungen zur Sozialversicherung,
 → Unterlagen zur Krankenkassenzugehörigkeit 

(Mitgliedsbeschei nigungen) sowie
 → Nachweise, aus denen die Angaben zur Versiche-

rungsfreiheit beziehungsweise Befreiung von der 
Versicherungspflicht erkennbar sind,

 → Nachweis der Elterneigenschaft.

Die Entgeltunterlagen müssen für jeden Beschäftigten in 
deutscher Sprache vorliegen und für jedes Kalender-
jahr getrennt geführt werden – ob in Papierform oder 
auf maschinell verwertbaren Datenträgern, bleibt Ihnen 
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überlassen. Folgende Angaben müssen die Unterlagen 
über den  Arbeitnehmer insbesondere enthalten:

 → Familienname, Vorname,
 → Geburtsdatum,
 → Staatsangehörigkeit und Aufenthaltstitel, bei Aus-

ländern aus Staaten außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums,

 → Anschrift,
 → Beginn und Ende der Beschäftigung,
 → Beginn und Ende der Altersteilzeit,
 → Wertguthaben aus flexibler Arbeitszeit,
 → Beschäftigungsart,
 → Angaben über Versicherungsfreiheit oder Befreiung 

von der Versicherungspflicht,
 → Höhe des Verdienstes bis zur Beitragsbemessungs-

grenze der gesetzlichen Rentenversicherung ein-
schließlich seiner Zusammensetzung und zeitlichen 
Zuordnung,

 → das in der Unfallversicherung beitragspflichtige 
Entgelt, die Gefahrtarifstelle und die jeweilige 
zeitliche Zuordnung,

 → den Unterschiedsbetrag nach dem Altersteilzeitge-
setz,

 → Beitragsgruppenschlüssel,
 → Einzugsstelle für den Gesamtsozialversicherungs-

beitrag (zuständige gesetzliche Krankenkasse),
 → Arbeitnehmeranteil an Sozialversicherungsbeiträgen 

(nach Versicherungszweigen getrennt),
 → Eigenart und zeitliche Begrenzung der Beschäf-

tigung bei Entsendung ins Ausland.

Bitte beachten Sie: 
Arbeitgeber müssen die Entgeltunterlagen mindes
tens bis zum Ablauf des Kalenderjahres nach dem 
Jahr der letzten Betriebsprüfung aufbewahren. 

Im Arbeits- und 
Steuerrecht gelten 
abweichende 
Fristen!
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So versichern Sie Arbeitnehmer gegen Unfälle
Alle Arbeitnehmer sind gesetzlich unfallversichert. Anders als in den 
 anderen Zweigen der Sozialversicherung zahlen Sie als Arbeitgeber die 
Beiträge hier allein. Zudem gibt es keine Beitragsbemessungsgrenze.

Die gesetzliche Unfallversicherung ist für Sie als Arbeit-
geber eine Haftpflichtversicherung. Gesetzlich unfallver-
sichert sind alle Arbeitnehmer gegen 

 → Arbeits- und Wegeunfälle sowie
 → Berufskrankheiten. 

Neben der Entschädigung nach einem Unfall – etwa 
 Verletztengeld, eine Rente oder eine Rehabilita tion – 
sind die Berufsgenossenschaften auch für den vorbeu-
genden Arbeitsschutz zuständig. In diesem Zusammen-
hang  prüfen sie, ob in den Betrieben und durch die Ar-
beitnehmer die Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten 
werden.

Jeder Betrieb ist nach der Eröffnung sofort bei der 
zuständigen Berufsgenossenschaft anzumelden. Die 
Beiträge werden rückwirkend erhoben. Jeweils bis zum 
16. Februar müssen Sie für das vorangegangene Bei-
tragsjahr eine UV-Jahresmeldung für jeden Arbeitneh-
mer abgeben. Diese Jahresmeldung ist ausschließlich 
für den Prüfdienst der Rentenversicherung bestimmt. 

Die Beiträge wer-
den nach Ablauf 
eines Kalender-
jahres über eine 
Umlage festgesetzt.
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Seit 2017 ist eine weitere UV-Meldung direkt an die 
Unfallversicherung abzugeben; der elektronische Lohn-
nachweis.

Die Höhe der Beiträge zur Unfallversicherung richtet sich 
nach den Satzungen der einzelnen Berufsgenossenschaf-
ten. Sie sind die Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Gegenwärtig gibt es in Deutschland neun nach 
Branchen gegliederte gewerbliche Berufsgenossen-
schaften.

Der Beitragssatz liegt im Durchschnitt bei 1,3 Prozent 
der Bruttolohnsumme, in einzelnen Branchen, zum 
Beispiel am Bau, zwischen 3 und 7 Prozent. Hier sind 
die Beiträge höher, weil die Wahrscheinlichkeit, einen 
Arbeitsunfall zu erleiden, größer ist als in anderen Bran-
chen. Der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung ist 
von der Lohnsumme, von der Gefahrenklasse und dem 
sogenannten Beitragsfuß, der sich am jeweiligen Finanz-
bedarf der Unfallversicherung orientiert, abhängig.

Unser Tipp: 

Welche Berufsgenossenschaft für einen Betrieb zu-
ständig ist, erklärt die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin; 
Internet: www.dguv.de, E-Mail: info@dguv.de. Unter 
der kostenlosen Infoline der Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (0800 6050404) werden auch Fragen zur 
Mitgliedschaft und Beitragspflicht sowie zu Arbeits-
unfällen, Wegeunfällen und Berufskrankheiten 
beantwortet.

Mehr dazu in der 
Broschüre „Mel-
dungen“ und bei 
den Berufsgenos-
senschaften.

http://www.dguv.de
mailto:info@dguv.de
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachliteratur_Kommentare_Gesetzestexte/summa_summarum/e_paper_und_broschueren/broschueren/meldungen.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachliteratur_Kommentare_Gesetzestexte/summa_summarum/e_paper_und_broschueren/broschueren/meldungen.html
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Wie Sie die Verdienstfortzahlung sicherstellen
Beschäftigen Sie nicht mehr als 30 Arbeitnehmer, gehören Sie der Lohn
fortzahlungsversicherung an. Für diese Beiträge müssen sie allein auf
kommen.

Arbeitnehmer, die für mindestens vier Wochen ununter-
brochen in einem Betrieb gearbeitet haben und wegen 
Erkrankung unverschuldet arbeitsunfähig sind, haben 
für bis zu sechs Wochen Anspruch auf Verdienstfort-
zahlung von Ihnen. Ab der siebten Woche bekommt der 
Mitarbeiter von der Krankenkasse meist Krankengeld. 

Mit Hilfe der Lohnfortzahlungsversicherung können Sie 
sich Kosten, die Ihnen bei der Erkrankung eines Arbeit-
nehmers entstehen, teilweise erstatten lassen. Dafür 
wird ein bestimmter Prozentsatz des monatlichen Ver-
dienstes des Mitarbeiters als Umlagebetrag gezahlt. Für 
den Beitrag kommen Sie als Arbeitgeber allein auf. Die 
Höhe der Umlagesätze wird in der Satzung der Kran-
kenkasse – je nach Erstattungssatz – festgelegt und kann 
dort auch erfragt werden.

Unser Tipp:

Einzelheiten einer Lohnfortzahlungsversicherung er-
läutern Ihnen die Einzugsstellen der Krankenkassen.
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Die Betriebsprüfer der Deutschen Rentenversicherung 
kontrollieren alle Aufgabenbereiche, die in dieser Bro-
schüre erläutert worden sind. Dazu gehören 

 → die Feststellung der Versicherungspflicht oder Ver-
sicherungsfreiheit eines Arbeitnehmers, 

 → die Abgabe der Meldungen zur Sozialversicherung, 
 → die gemeldeten Daten zur Unfallversicherung,
 → die Führung der Lohn- und Gehaltsunterlagen sowie 

die richtige Be- und Abrechnung der Sozialversiche-
rungsbeiträge für die Mitarbeiter,

 → die Feststellung, ob Wertguthaben von Arbeit-
nehmern insolvenzgesichert sind.

Es werden auch Prüfungen für die Künstlersozialkasse 
und die Unfallversicherung durchgeführt. Das Finanz-
amt führt eigene Betriebsprüfungen durch. Auf Antrag 
können beide Prüfungen auch zusammengelegt werden.

Als Arbeitgeber müssen Sie dem Betriebsprüfer zu 
 allen Punkten Auskunft geben. Der Prüfer darf Be-
triebsunterlagen einsehen. Dazu gehören Geschäfts-
bücher und die Berichte über die Lohnsteuer-Prüfung 
des Finanzamtes.

Betriebsprüfungen – alles richtig gemacht?
Die Deutsche Rentenversicherung führt in der Regel alle vier Jahre ihre 
turnusmäßigen Betriebs prüfungen durch.
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Hat Ihr Betrieb nicht mehr als 19 Beschäftigte, können 
Sie die Lohn- und Beitragsunterlagen auch zu einer 
sogenannten Vorlageprüfung an die Deutsche Renten-
versicherung schicken. Dann muss der Betriebsprüfer 
nicht mehr zwingend persönlich bei Ihnen vorbeikom-
men. Oder Sie nehmen an der elektronisch unterstützten 
Betriebsprüfung (euBP) teil. Über beide Verfahren 
informieren wir Sie gern.

Wie Ihnen der Betriebsprüfdienst hilft
Bereits bevor es ernst wird und sich der Betriebsprüfer 
der Deutschen Rentenversicherung bei Ihnen anmeldet, 
können Sie auf uns zählen. Bei Fragen rund um die 
Anmeldung Ihrer Mitarbeiter sowie die Berechnung und 
Zahlung der Beiträge können Sie sich jederzeit an den 
Betriebsprüfdienst der Deutschen Rentenversicherung 
wenden. Ihre individuellen Fragen können Sie per 
E-Mail an betriebspruefdienst@drv-bund.de senden.

Immer gut informiert
Unter www.deutsche-rentenversicherung.de finden Sie 
im Bereich „Experten“ jede Menge Tipps und Termine 
speziell für Arbeitgeber.

Zum Angebot gehören auch die kostenlose Online-Fach-
zeitschrift „summa summarum“ und die vier E-Broschü-
ren „Auf den Punkt gebracht: Beiträge, Versicherung, 
Meldungen sowie Prüfung von A–Z“. Ein Online-Lexikon 
unterstützt Sie bei speziellen Fachbegriffen.

Prüfung der Künstlersozialabgabe
Die Deutsche Rentenversicherung weist jeden Arbeitge-
ber alle vier Jahre auf das Thema „Künstlersozialver-
sicherung“ hin. Das kann im Rahmen einer Prüfung 
oder in Form einer Beratung geschehen. Diese Beratung 
ist keine unverbindliche Information, sie wird protokol-
liert. Mit der Unterschrift verpflichten Sie sich, der 
Künstlersozialkasse abgabepflichtige Entgelte zu mel-
den.

summa summarum 
erreichen Sie direkt 
unter www.deutsche-
rentenversicherung.
de/summarum

mailto:betriebspruefdienst@drv-bund.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/summa-summarum/Publikationen-e-Paper-und-Broschueren/publikationen-e-paper-und-broschueren_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/summa-summarum/Publikationen-e-Paper-und-Broschueren/publikationen-e-paper-und-broschueren_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/summa-summarum/Publikationen-e-Paper-und-Broschueren/publikationen-e-paper-und-broschueren_node.html
http://www.summa-summarum.eu
http://www.summa-summarum.eu
http://www.summa-summarum.eu
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Die Deutsche Rentenversicherung unterstützt Sie und 
Ihre Personalverantwortlichen sowie Personal- und 
Betriebsräte, Schwerbehindertenvertreter und Betriebs- 
und Werksärzte bei dieser Aufgabe. Der eigens dafür 
gegründete Firmenservice ist ein starker Partner an 
Ihrer Seite.

Beratung aus einer Hand
Für den Firmenservice arbeiten speziell geschulte 
Mitarbeiter der Rentenversicherung. Unterstützt werden 
diese von den Rehaberatern und den Betriebsprüfern 
vor Ort. Über die kostenlose Firmenservicenummer 
0800 1000 453 (Montag bis Freitag von 9:00 bis 
15:00 Uhr) oder die E-Mail-Adresse firmenservice@
deutsche-rentenversicherung.de kommen Sie ins 
 Gespräch.

Das Angebot gilt bundesweit für alle Arbeitgeber – un-
abhängig davon, wie groß Ihr Betrieb ist und bei wel-
chen Trägern der Rentenversicherung Ihre einzelnen 
Mitarbeiter versichert sind.

Sie behalten nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem 
Firmenservice Ihren persönlichen Ansprechpartner. So 
kann sich über Jahre eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit entwickeln. Die Berater helfen Ihnen am Telefon, 
schriftlich und persönlich in Ihrem Betrieb.

Das Angebot gliedert sich in drei Schwerpunkte:
 → Gesunde Mitarbeiter

Ein starker Service für starke Firmen
Mitarbeiter richtig versichern und anmelden, Beiträge korrekt berechnen 
und zahlen – das alles sind wichtige Aufgaben für Arbeitgeber. Wer jetzt 
noch die Gesundheit seiner Mitarbeiter stärkt oder sie zum Beispiel durch 
angebotene Betriebssprechtage und Vortragsreihen informiert, macht das 
Wohl seiner Mitarbeiter zur Chefsache.

mailto:firmenservice@deutsche-rentenversicherung.de
mailto:firmenservice@deutsche-rentenversicherung.de
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 → Rente und Altersvorsorge
 → Beiträge und Meldungen zur Sozialversicherung

Gesunde Mitarbeiter
Gesunde Mitarbeiter sind nicht zuletzt durch den 
 demografischen Wandel und den dadurch zunehmenden 
Fachkräftemangel das höchste Gut eines Unternehmens. 
Gesunde Mitarbeiter sind motiviert und leistungsfähig 
und bleiben so mit ihrem Fachwissen dem Unternehmen 
möglichst lange erhalten. Das kann ein Wettbewerbs-
vorteil sein.

Die Leistungsangebote der Sozialversicherungsträger 
rund um das Thema „Gesunde Mitarbeiter“ sind viel-
fältig. Fehlen Ihnen die personellen Kapazitäten, um 
hier das passende Angebot zu finden, kann der Firmen-
service Ihnen wertvolle Hinweise geben.

Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, die lang-
fristige und gesunde Teilhabe aller Mitarbeiter am 
Erwerbsleben sicher zu stellen und auch Mitarbeiter 
mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen 
dauerhaft einzugliedern.

Diese Ziele können zum Beispiel durch die Modifikation 
von Arbeitsabläufen, eine barrierefreie Arbeitsplatz-
ausstattung oder manchmal auch durch eine veränderte 
persönliche Einstellung zu Arbeit und Beruf erreicht 
werden. 

Beispiel

Peter K. ist durch seine Diabeteserkrankung seh-
behindert. Damit er trotzdem an seinem Bildschirm-
arbeitsplatz tätig sein kann, benötigt er einen größe-
ren Bildschirm und eine besondere Tastatur. Die dafür 
anfallenden Kosten können im Rahmen der beruf-
lichen Rehabilitation von der Deutschen Renten-
versicherung übernommen werden.
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Sogenannte berufsbezogene Rehabilitationsleistungen 
sollen dafür sorgen, dass der Mitarbeiter konkret auf 
seinem bisherigen Arbeitsplatz weiter beschäftigt 
werden kann. 

Der Firmenservice stellt Ihnen bei Bedarf aber nicht nur 
die berufsbezogenen Rehabilitationsleistungen vor. Auch 
andere Angebote der medizinischen und beruflichen 
Rehabilitation oder das Betriebliche Eingliederungs-
management können Ihrem Betrieb helfen. Ist eine 
Leistung außerhalb des Angebotes der Rentenversiche-
rung für Sie geeignet, stellt der Firmenservice den not-
wendigen Kontakt her.

Weitere Ansprechpartner können die Krankenkasse, die 
Unfallversicherung oder das Integrationsamt sein.

Prävention und Gesundheitsförderung
Haben Ihre Mitarbeiter häufige Fehlzeiten wegen 
Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder psychischer 
Über lastung? Dann könnten für sie Präventionsleistun-
gen in Frage kommen. Dabei vermitteln multiprofessio-
nelle Teams aus Ärzten, Psychologen, Ernährungs-
beratern und Physiotherapeuten Lösungsansätze, um 
einen gesunden Lebensstil im Alltag umzusetzen und 
langfristig eine Balance von Beruf und Privatleben zu 
finden.

Diese Präventionsleistungen werden berufsbegleitend 
vor Ort angeboten.

Betriebliches Eingliederungsmanagement
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement – kurz 
BEM – bietet Arbeitgeber und Beschäftigtem die Mög-
lichkeit, gemeinsam mit Fachleuten der Rentenversiche-
rung oder anderen Sozialversicherungsträgern Lösungen 
für die Weiterbeschäftigung im Betrieb trotz gesundheit-
licher Einschränkungen zu finden.
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Ergebnis kann zum Beispiel eine Umsetzung innerhalb 
des Betriebes oder eine medizinische Rehabilitation 
sein.

Das BEM ist ein seit 2004 bekanntes Verfahren. Den-
noch sind viele Arbeitgeber oft unsicher, was den 
konkreten Ablauf, das Arbeitsrecht und den Datenschutz 
angeht. Auch hier hilft der Firmenservice.

Rente und Altersvorsorge
Warum bieten Sie Ihren Mitarbeitern nicht einen 
Betriebs sprechtag zum Thema „Rente“ an? Der Firmen-
service organisiert die Veranstaltung mit Ihnen und 
führt dann vor Ort Einzelberatungen für Ihre Mitarbeiter 
durch. Zusätzlich können auch Vorträge und Seminare 
angeboten werden. 

Unser Tipp:

Profitieren Ihre Mitarbeiter zum Beispiel schon von 
einer betrieblichen Altersversorgung oder denken Sie 
darüber nach, diese Leistung einzuführen, können 
auch hierzu Vorträge vermittelt werden.

Selbstverständlich können Sie eigene Fragen zum 
Beispiel zum Rentenbeginn und den Hinzuverdienst-
möglichkeiten für Rentner auch an den Firmenservice 
richten.

Beiträge und Meldungen zur Sozialversicherung
Zu diesen Themen haben wir Sie bereits ausführlich in 
dieser Broschüre informiert. Sollten dennoch Fragen 
offengeblieben sein, können Sie sich auch hier gern an 
den Firmenservice wenden.
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Nur einen Schritt entfernt: 
Ihre Rentenversicherung

Sie haben noch Fragen? Sie benötigen Informationen oder wünschen eine 
individuelle Beratung? Wir sind für Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.

Mit unseren Informationsbroschüren
Unser Angebot an Broschüren ist breit gefächert. Was Sie interessiert, 
können Sie auf www.deutsche-rentenversicherung.de herunterladen oder 
bestellen. Hier weisen wir auch auf besondere Beratungsangebote hin.

Am Telefon
Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen Servicetelefon. Dort können 
Sie auch Informationsmaterial und Formulare bestellen oder den passenden 
Ansprechpartner vor Ort erfragen. Sie erreichen uns unter 0800 1000 4800.

Im Internet
Unser Angebot unter www.deutsche-rentenversicherung.de steht Ihnen 
rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können sich über viele Themen in-
formieren sowie Vordrucke und Broschüren herunterladen oder bestellen.

Mit unseren OnlineDiensten
Auch per Computer, Tablet oder Smartphone können Sie sicher mit uns 
kommunizieren. Sie können Ihre Versicherungszeiten aktualisieren oder 
Anträge online stellen. Zur Identifikation nutzen Sie die Online-Ausweis-
funktion Ihres Personalausweises, Ihren persönlichen Zugangs-Code oder 
Ihre nachträgliche Unterschrift.

Im persönlichen Gespräch
Ihre nächstgelegene Auskunfts- und Beratungsstelle finden Sie auf unserer 
Startseite im Internet oder Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort können 
Sie auch bequem einen Termin vereinbaren oder Sie buchen ihn online.

Versichertenberater und Versichertenälteste
Auch unsere ehrenamtlich tätigen Versichertenberater und Versicherten-
ältesten sind in unmittelbarer Nachbarschaft für Sie da und helfen Ihnen 
beispielsweise beim Ausfüllen von Antragsformularen.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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Ihr kurzer Draht zu uns
0800 1000 4800 (kostenloses Servicetelefon) 
www.deutsche-rentenversicherung.de 
info@deutsche-rentenversicherung.de

Unsere Partner
Auch bei den Versicherungsämtern der Städte und Gemeinden können Sie 
Ihren Antrag stellen, Vordrucke erhalten oder Ihre Versicherungsunter-
lagen weiterleiten lassen.

Die Träger der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung 
 BadenWürttemberg

Gartenstraße 105
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 825-0

Deutsche Rentenversicherung 
Bayern Süd

Am Alten Viehmarkt 2
84028 Landshut
Telefon 0871 81-0

Deutsche Rentenversicherung 
BerlinBrandenburg

Bertha-von-Suttner-Straße 1
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 551-0

Deutsche Rentenversicherung 
BraunschweigHannover

Lange Weihe 6
30880 Laatzen
Telefon 0511 829-0

Deutsche Rentenversicherung 
Hessen

Städelstraße 28
60596 Frankfurt am Main
Telefon 069 6052-0

Deutsche Rentenversicherung 
Mitteldeutschland

Georg-Schumann-Straße 146
04159 Leipzig
Telefon 0341 550-55

Deutsche Rentenversicherung 
Nord

Ziegelstraße 150
23556 Lübeck
Telefon 0451 485-0

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:info%40deutsche-rentenversicherung.de?subject=
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Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern

Wittelsbacherring 11
95444 Bayreuth
Telefon 0921 607-0

Deutsche Rentenversicherung 
OldenburgBremen

Huntestraße 11
26135 Oldenburg
Telefon 0441 927-0

Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland

Königsallee 71
40215 Düsseldorf
Telefon 0211 937-0

Deutsche Rentenversicherung 
RheinlandPfalz

Eichendorffstraße 4-6
67346 Speyer
Telefon 06232 17-0

Deutsche Rentenversicherung 
Saarland

Neugrabenweg 2-4
66123 Saarbrücken
Telefon 0681 3093-0

Deutsche Rentenversicherung 
Schwaben

Dieselstraße 9
86154 Augsburg
Telefon 0821 500-0

Deutsche Rentenversicherung 
Westfalen

Gartenstraße 194
48147 Münster
Telefon 0251 238-0

Deutsche Rentenversicherung 
Bund

Ruhrstraße 2
10709 Berlin
Telefon 030 865-0

Deutsche Rentenversicherung 
KnappschaftBahnSee

Pieperstraße 14-28
44789 Bochum
Telefon 0234 304-0

QR Code ist eine eingetragene Marke der Denso Wave Incorporated.
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Die gesetzliche Rente ist und bleibt 
der wichtigste Baustein für die Alters
sicherung.

Kompetenter Partner in Sachen 
Altersvorsorge ist die Deutsche 
Rentenversicherung. Sie betreut 
fast 57 Millionen Versicherte 
und über 21 Millionen Rentner.

Die Broschüre ist Teil unseres 
umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren. 
Wir beraten. Wir helfen. 
Die Deutsche Rentenversicherung.
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